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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

ASVG §193

Rechtssatz

Ob der Träger der Unfallversicherung die Unfallheilbehandlung unmittelbar durch hiezu bestimmte Einrichtungen oder

Ärzte gewährt oder einen Krankenversicherungsträger mit der Durchführung der Heilbehandlung gegen Kostenersatz

betraut, liegt im freien Ermessen des Versicherungsträgers, dessen Entscheidung auch durch Klage beim Arbeitsgericht

und Sozialgericht nicht angefochten werden kann.
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